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Freistellungsbescheinigung

zum Steuerabzug bei  Bauleistungen
gemäß S 48 b Abs. L Satz 1 des
Einkorunensteuergesetzes (  EStG)

Firma
Momac GribH & Co KG
Am Schürmannshütt 39
47441- Moers

Momac GlbH & Co KG

Rechtsform: GDbH e Co. KG
Am schüroannshütt 39
4144L \foerg

wird hierflit beecheinigt, dass der Ernpfänger der Bauleistung (LeiEtungEenpfänger) von der Pflicht

zu.u Steuerabzug nach S 48 Abs. 1 ESLG befreit ist.

Diese Bescheinigung gi ] . t  voD 08.01'2008 bis zum 3L.L2.?OLO.

wichtigor Hinweis:

Diese Bescheinigung ist  dem Leistungsempfänger im Original  auszuhändiqen, wenn sie f i l r  best lmnte

Bauleistung.n gi t t .  Ist  d ie Bescheinigung f i : r  e inen zei t raum güft ig,  kann auch eine Kopie ausge-

händigt  weiaen. Das Origj-na] ist  mit  Dienstsiegel ,  Unterschr i f t  und Sicherhei ts-Nurüner versehen'

Der Leistungsempf,änger hat die Mög].ichkeit, sich durch eine Prüf,ung der Gültigkeit der Freistel-

lungsbeecheinigung iiiber ein ewentuelles Haftungsrieiko GewiEsheit zu werschaffen.

Die prüfung kann äurch eine Internetabfrage beirn Bundeszentralamt für  Steuern ( l^ lvrw.bzqt. .bt lnd.de)

erfolgen. Dazu werden die Daten beim Bundeszentralamt für  Steuern gespeichert  und bei  e iner

Inter ietabfrage dem Leistungsempfänger bekannt gegeben. Bestät igt  das Bundeszentralamt f t i r

Steuern die cül t igkei t  n icht  oder kann der Leistungsempfänger eine Internetabfrage nicht  durch-

f t lhren, kann er s ich durch eine Nachfrage bei  dem auf der Freistel lungsbescheinigung angeqlebenen

f inanzamt Gewisshei t  verschaffen. Das Unter lassen einer Internetabfrage beim Bundeszentralamt für

Steuern oder einer Nachfrage beim Finanzamt begründet für  s ich al1ein keine zur Haftung führende
grobe Eahr lässigkei t .

Die Befreiung von der Pf l icht  zum Steuerabzug gLl- t  f t l r  Zahlungen, die innerhalb des o.  g.  Gr. i l t ig-
kei tszei t raumes und/oder f i l r  d ie o.g.  Bauteistungen geleistet  werden. Die Aufrechnung (Verrech-

nung) des Leistungsempfängers mit  Gegenanspr i lchen qegenüber dem Leistenden steht einer Zahlung
gleich.

Der tfiderruf dj.eser Bescheinigung b1eibt vorbehalten.

Im Auftrag

Unterschr i f t  -

(080109) * l -*


